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B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
 

Gremium Datum Zuständigkeit 

Ausschuss für Planung und Verkehr 17.03.2022 Entscheidung 

 
 

Tagesordnungs- 
punkt 
 

 

RadPendlerRoute Troisdorf-Siegburg-Sankt Augustin-
Buisdorf-Hennef 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Ausschuss für Planung und Verkehr beauftragt die Verwaltung, zusammen mit 
den Städten Troisdorf, Siegburg, Sankt Augustin und Hennef die offenen Fragen zur 
Führung einer RadPendlerRoute gutachterlich zu klären. 
 
 

Vorbemerkungen: 

 
Herr Dr. Lorscheid, verkehrspolitischer Sprecher des rechtsrheinischen ADFC, hatte am 
10.6.2021 einen vom ADFC entworfenen Routenverlauf für diese RadPendlerRoute im 
Ausschuss für Planung und Verkehr vorgestellt. 
 

Erläuterungen: 

 
Mit den beteiligten Kommunen gab es mehrere Abstimmungsrunden. In einigen 
Kommunen gab es auch Beratungen im zuständigen Fachausschuss. Alle sehen die 
Idee und die grundsätzliche Trasse als sinnvoll und machbar an. Es besteht Konsens, 
dass nicht die gesamte Trasse, sondern nur einzelne Passagen untersucht werden 
müssen, unter anderem: 
 

 in Troisdorf: Verknüpfung zum Bahntrassenradweg nach Lohmar und die 



Anbindung zur RadPendlerRoute nach Köln) 

 in Siegburg: Variantenvergleich nördlich und südlich der Bahnlinie 

 in Sankt Augustin: Siegquerung in Buisdorf, Querung A3 

 in Hennef: Vergleich von zwei Routenführungen (Straßenzug 
Kurhausstraße/Bergstraße/Geistinger Str./Bonner Str. oder Wehrstraße – 
Humperdinckstraße – Mittelstraße – Bachstraße) 

 
Da zwischen den Kommunen Abhängigkeiten bei der Routenführung bestehen, ist 
eine Koordination und Beauftragung eines Gutachters durch den Rhein-Sieg-Kreis 
sinnvoll. Die Kosten werden entsprechend des Aufwandes geteilt. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
(Dr. Tengler) 
 
 
 



 

Haushalt: 

 

I. Haushaltsmittel sind veranschlagt bei:  0.90.30.03 
(Produktnr. bzw.Projektnr.) 

         

II. Ressourcenverbrauch (nur soweit nicht in Haushaltsplanung berücksichtigt): 

         

 Personal:   

    

  Vollzeitäquivalente 
p.a. 

 

 Personalbedarf        

 Personaleinsparung        

    
 

 Finanzen:    

 
 konsumtiv in € 

pro Jahr(sofern dauerhaft) 
bzw. pro Projekt 
 Aufwendungen 

   

 Personalaufwand         

 Transferaufwand         

 sonstiger Aufwand         

  
 
Abschreibungen       

Erträge 
(negatives 

Vorzeichen) Saldo 

Zeitraum 
(ab…      ) 

(von…bis…) 

 Gesamt:                         

 
 investiv in € 

pro Maßnahme 
 Auszahlungen 

Einzahlungen 
(negatives 

Vorzeichen) Saldo 

Umsetzungs-
zeitraum 

(von…bis…) 

 Baumaßnahmen/ Beschaffung                         

 Grunderwerb                         

 Gesamt                         

 
 

   Deckung ist innerhalb des Budgets gegeben 
 
   Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel ist erforderlich 
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